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§ 65 Allgemeine Übergangsvorschriften 
 
(1) aufgehoben 

 

(2) aufgehoben 

 

(3)aufgehoben 

 

(4) Abweichend von § 2 haben auch erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte Anspruch auf Leistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes, die das 58. Lebensjahr vollendet 

haben und die Regelvoraussetzungen des Anspruchs auf 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts allein deshalb 

nicht erfüllen, weil sie nicht arbeitsbereit sind und nicht alle 

Möglichkeiten nutzen und nutzen wollen, ihre 

Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Arbeit zu beenden. 

Vom 1. Januar 2008 an gilt Satz 1 nur noch, wenn der 

Anspruch vor dem 1. Januar 2008 entstanden ist und der 

erwerbsfähige Leistungsberechtigte vor diesem Tag das 58. 

Lebensjahr vollendet hat. § 428 des Dritten Buches gilt 

entsprechend. Satz 1 gilt entsprechend für erwerbsfähige 

Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2008 unter den 

Voraussetzungen des § 428 Abs. 1 des Dritten Buches 

Arbeitslosengeld bezogen haben und erstmals nach dem 31. 

Dezember 2007 hilfebedürftig werden. 

(5) § 12 Abs. 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, dass für die in § 4 

Abs. 2 Satz 2 der Arbeitslosenhilfe-Verordnung vom 13. 

Dezember 2001 (BGBl. I S. 3734) in der Fassung vom 31. 

Dezember 2004 genannten Personen an die Stelle des 

Grundfreibetrags in Höhe von 150 Euro je vollendetem 

Lebensjahr ein Freibetrag von 520 Euro, an die Stelle des 

Höchstfreibetrags in Höhe von jeweils 9750 Euro ein 

Höchstfreibetrag in Höhe von 33800 Euro tritt. 

 

(6) aufgehoben 

 


